








 

 
 

 

 

 

Anlage 1 zum V22587-1/3011011 

Ansprechpartner
zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:  
Auftraggeber: Der Senator für Finanzen der 

Freien Hansestadt Bremen 
SF - Abteilung 2 - Stabsstelle 
Rudolf-Hilferding-Platz 1 
28195 Bremen 

Rechnungsempfänger: Freie Hansestadt Bremen 
- Rechnungseingang FHB -
Senator für Finanzen 
28026 Bremen 

Leitweg-ID 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

Ansprechpartner für die durch den Auftragnehmer selbst zu erbringenden Leistungen: 

Zentrale Ansprechpartner des 
Auftragnehmers: 

Vertragliche Ansprechpartner 
des Auftraggebers: 

Fachliche Ansprechpartner
des Auftraggebers: 

1. 

2. 

Technische Ansprechpartner 
des Auftraggebers: 

1. 

2. 

Vorlagenversion: 1.1 Seite 1 von 2 











   

  
 

  

Anhang zur Anlage 3 zum V22587-1/3011011 

Liste der weiteren Auftragsverarbeiter 
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Anlage 4 zum V22587-1/3011011 

Leistungsbeschreibung über IT-Dienstleistungen 

 

Dieses Dokument beschreibt die Dienstleistungserbringung durch den aktuell eingesetzten Nachunternehmer (Sopra 

Steria) des Auftragnehmers. Diese Leistungsbeschreibung beschreibt abschließend die Leistungen des Nachunterneh-

mers. Die Leistungen des Auftragnehmers werden in Abgrenzung hierzu in den anderen leistungsbeschreibenden Doku-

menten festgehalten. 

Dem Auftragnehmer steht es frei einen anderen Nachunternehmer während der Vertragslaufzeit mit den Aufgaben zu 

betrauen. 

1 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

Der Nachunternehmer des Auftragnehmers erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: Beratung 

2 Beschreibung Projekt / Vorhaben 

2.1 Zielsetzung 

Im HKR 4.0 Kernprojekt soll der Umstieg des im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen eingesetzten 

SAP-Produktes auf die Ziel-IT-Landschaft vorgenommen werden. Das Referenzmodell für die Transformati-

on der Freien Hansestadt Bremen (FHB) (umfasst Mandant 100 mit den Buchungskreisen 1200 und 1300) 

auf die Ziel-IT-Landschaft (umfasst SAP S/4HANA, BI/BO, DRiVe, MDG und ILM) ist die Lösungslandschaft 

für die Kernhaushalte der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), die diese im Rahmen der Strategischen 

Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) aufgebaut hat. Die FHH hat S/4HANA bereits erfolgreich ein-

geführt und hat der FHB angeboten, die FHH-Lösungsarchitektur zu übernehmen. Das Projekt hat daher 

das Ziel, die SNH-Lösung, so wie sie in Hamburg eingesetzt wird, mit so wenig Anpassungen wie möglich 

für Bremen zu übernehmen und lauffähig zu machen. Das Ziel dieser Dienstleistung ist die Beratung in den 

Themenschwerpunkten Rollout (inkl. Rollout der Schnittstellen), Change- und Anforderungs-Management 

und Architektur, im Teilprojekt technische Prozesse sowie Kassenprozesse. 

2.2 Rahmenbedingungen 

Das SAP ERP ECC 6.0 (Systemlandschaft Fx2) wird bei der FHB Land und der Stadtgemeinde Bremen ge-

meinsam mit weiteren Einheiten der FHB primär im Haushaltswesen und Zahlungsverkehr für die Untestütz-

ung und Dokumentation bei Haushaltsplanaufstellung und -ausführung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Buch-

führung, Rechnungslegung und Ermittlung des tagesaktuellen Haushaltsvollzugstandes eingesetzt. Es wird 

in einer Drei-System-Landschaft (Entwicklungs-, Qualitätssicherungs- und Produktivsystem) mit angeschlos-

senem Schulungssystem durch Dataport betrieben. Es sind aktuell zwei Mandanten mit insgesamt 26 Bu-

chungskreisen (BUKRS) aktiv. Im in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Projekt stehen aus-

schließlich die Buchungskreise 1200 und 1300 der Kernhaushalte (Mandant 100) im Fokus der Betrachtung. 

Im Rahmen der Haushalts-Hanse sollen die Prozess- und IT-Standards der FHH für die Kernhaushalte der 

FHB übernommen werden. Anpassungsbedarfe werden auf Basis einer erstellten „Positivliste“ innerhalb des 
Projektes geführt und umgesetzt. Anhand dieser Grundlage kann sowohl der Umfang der technischen Ziel-

IT-Landschaft Bremen abgeleitet, als auch der Anpassungsbedarf der Strukturen und Prozesse identifiziert 

werden. Ferner können Synergieeffekte durch die Kooperation mit der FHH gesteigert, sowie die Kosten und 

Risiken gemindert werden, da ein erprobtes Referenzmodell verwendet wird. 

3 Beschreibung der Leistungen 

3.1 Art und Umfang 

Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem nachfolgenden Leistungsplan. Die vom 

Nachunternehmer des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen werden jeweils in dem vereinbarten Doku-

mentationssystem erstellt und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. 

3.1.1 

☐ 

SAP-Beratung 

1. Anforderungsphase 

• Ermittlung und Dokumentation der Kundenanforderungen an SAP-Konfiguration 
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Anlage 4 zum V22587-1/3011011 

Leistungsbeschreibung über IT-Dienstleistungen 

 
• Ermittlung und Dokumentation der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen beim Kunden und bei 

Dataport 

• Ermittlung von Mengengerüsten und Ausschlusskriterien beim Kunden 

☒ 2. Konzeptionsphase 

• Erstellung von Lösungsentwürfen für Architekturbild, Detailkonzept sowie Prozessbeschreibungen für SAP-

Konfiguration auf Basis der Daten aus der Anforderungsphase 

• Erstellung von Vorschlägen zur Prozessoptimierung 

• Entwurf organisatorischer Detailplan zur Realisierung der SAP-Konfiguration 

☒ 3. Realisierungsphase 

• Anpassung der SAP-Module entsprechend der in der Konzeptionsphase erarbeiteten Lösungsentwürfe 

• Erstellung von Testfällen zu Funktions- und Fachtests zur Prüfung der Anpassung 

• Dokumentation und Weitergabe der angepassten Konfiguration an die relevanten Projektbeteiligten 

☒ 4. Testphase 

• Durchführung der Funktions- und Fachtests 

• Rückmeldung des Softwareverhaltens an die relevanten Projektbeteiligten 

• Behebung der Fehler in der Konfiguration 

• Beibringung von Testaten 

☐ 5. Inbetriebsetzung und Fehlerbehebung 

• Durchführung der Migration von Altdaten 

• Dokumentation der Arbeitsschritte in Bezug auf Produktivsetzung 

• Entgegennahme und Beantwortung von Fragen der End-Anwender 

• Übergabe der Dokumentation an Kunden 

• Schulung der Kundenmitarbeiter für die realisierte Anwendung, einschließlich Erstellung von Schulungsun-

terlagen 

• Problemanalyse und Fehlerbehebung entsprechend Punkten 2. bis 4. bei auftretenden Fehlern. 

3.1.2 Sicherheitsberatung 

3.1.3 Strategisches Consulting 

3.1.4 IT-Beratung 

3.1.5 Strategieberatung 

3.1.6 Fachliche Datenschutzberatung 

Der Nachunternehmer des Auftragnehmers erbringt die Leistungen eigenverantwortlich und selbständig. Er darf 

keine Weisungen zu Zeit, Ort oder Art und Weise der Arbeitsleistung gegenüber Mitarbeitern des Auftraggebers 

und Auftragnehmers erteilen. Bei der inhaltlichen Durchführung seiner Tätigkeit ist der Nachunternehmer Wei-

sungen des Auftraggebers und des Auftragnehmers nicht unterworfen. Nicht als Weisungen im vorstehenden 

Sinne gelten die auftragsbezogenen Vorgaben, die zur ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung und Einhaltung 

der projektbezogenen Zeitvorgaben erforderlich sind. 

Eine weitergehende Konkretisierung der zu erbringenden Leistung durch den Auftraggeber ist zulässig, soweit 

die jeweiligen Leistungsinhalte bereits in abstrakter Form in der Leistungsbeschreibung genannt sind, und erfolgt 

über die in der Definitionsphase konkret zu benennenden Ansprechpartnern. Ein Austausch oder eine Ergänzung 

des Leistungsgegenstandes sind nur dann zulässig, wenn eine entsprechende Vertragsänderung oder -ergän-

zung zwischen den Parteien vereinbart wird. Das Recht zu einer einseitigen Zuweisung anderer oder zusätzlicher 

Aufgaben steht weder dem Auftraggeber noch dem Auftragnehmer zu. 
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Anlage 4 zum V22587-1/3011011 

Leistungsbeschreibung über IT-Dienstleistungen 

 

Der Nachunternehmer des Auftragnehmers darf für den Auftraggeber keine verbindlichen Erklärungen abgeben 

und entgegennehmen oder diesen vertreten. Der Nachunternehmer des Auftragnehmers darf daher auch keine 

Weisungen gegenüber Mitarbeitern des Auftraggebers erteilen, die allein dem Auftraggeber in seiner Eigenschaft 

als Arbeitgeber dieser Mitarbeiter zustehen. 

3.2 Kommunikation/ Beauftragungsweg 

☐ Die Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und dem Nachunternehmer des Auftragnehmers und die Kon-

kretisierung der einzelnen unter Pkt. 3.1 beschriebenen Leistungen erfolgt über ein Ticketsystem, die ausschließ-

lich Tickets aus den unter Pkt. 3.1 beschriebenen Bereichen enthält. Dem Nachunternehmer des Auftragnehmers 

steht es frei, die Bearbeitung von nicht diesem Leistungsbereich unterfallenden Tickets abzulehnen. 

☒ Die Kommunikation an den Schnittstellen zwischen dem Auftraggeber und dem Nachunternehmer des Auftrag-

nehmers erfolgt über vorab benannte Brückenköpfe (gem. Anlage 1 Ansprechpartner) 

☐ Es erfolgt keine Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und dem Nachunternehmer des Auftragnehmers. 

Der Ansprechpartner des Nachunternehmers ist dem Auftragnehmer jedoch bekannt. 

3.3 Leistungsort 

Die Leistungen gemäß Pkt. 3.1 werden grundsätzlich remote erbracht. Eine Leistungserbringung vor Ort erfolgt 

nur, wenn dies zwingend erforderlich sein sollte und nur nach Vereinbarung. 

4 Betriebsmittel des Nachunternehmers 

4.1 Hardware 

☐ Aus IT-Sicherheitsgründen wird ein – durch Dataport verwaltetes - Notebook zur Verfügung gestellt. 

☒ Aus IT-Sicherheitsgründen wird ein – durch den Kunden verwaltetes - Notebook zur Verfügung gestellt. 

☐ 

4.2 Software 

Folgende nicht durch den Nachunternehmer selbst mit vertretbarem Aufwand beschaffbare Software, wird 

☐ durch den Auftraggeber 

☐ durch den Auftragnehmer 

zur Leistungserbringung zur Verfügung gestellt: 

☐ 

☐ 

☐ 

Vergütung 

Die Leistungen gemäß Pkt. 3.1 werden gemäß Anlage 2 vergütet. 
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Anlage 6 zum V22587-1/3011011 

Regelungen zum Einsatz von Personen von 
Subunternehmern des Auftragnehmers zur Erbringung der 
Dienstleistung 
Folgende Regelungen gelten für die zur Dienstleistungserbringung eingesetzten Personen 
von Subunternehmern des Auftragnehmers. Es handelt sich um eine nicht abschließende 
Übersicht von Punkten, die eine Integration in die Betriebsorganisation indizieren. 

1. E-Mail-Adresse 

Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, dürfen einen E-Mail-
Account des Auftraggebers nur zugewiesen bekommen, wenn ein E-Mail-Account des 
Auftraggebers zwingend erforderlich ist, um die in dieser Leistungsbeschreibung/ in 
möglichen weiteren Leistungsbeschreibungen geschuldete Dienstleistung zu erbringen. 

Die Signatur der E-Mail-Adresse muss einen Hinweis darauf, dass die Person extern ist 
(„Extern“ in der Signatur) enthalten und damit den Status eines Dienstleisters zu erkennen 
geben. 

2. Zugriff auf IT-Systeme 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten Zugriff 
auf IT-Systeme des Auftraggebers nur und auch nur in dem Umfang, in dem es zwingend 
erforderlich ist, die in der Leistungsbeschreibung/ den Leistungsbeschreibungen geschuldete 
Dienstleistung zu erbringen. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, dürfen keinen 
generellen Zugriff auf das Intranet des Auftraggebers haben. Ein Zugriff ist nur und auch nur 
in dem Umfang zulässig, in dem es zwingend erforderlich ist, die in der 
Leistungsbeschreibung/ den Leistungsbeschreibungen geschuldete Dienstleistung zu 
erbringen. 

3. Arbeitsmittel 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, werden vom 
Auftraggeber keine Betriebsmittel zur Auftragsdurchführung zur Verfügung gestellt (z.B. 
Notebook, Smartphone, Software). 

(2) Ausnahmen sind nur und auch nur in dem Umfang zulässig, in dem es zwingend 
erforderlich ist, die in dieser Leistungsbeschreibung/ den Leistungsbeschreibungen 
geschuldete Dienstleistung zu erbringen. 

(3) Ausnahmen können auch aus zwingenden Gründen der IT-Sicherheit und hier 
insbesondere der Überwachung der Einhaltung der IT-Sicherheitsanforderungen begründet 
sein. 
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Anlage 6 zum V22587-1/3011011 

4. Interne Verzeichnisse und Verteiler 
Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, werden nicht in den 
allgemeinen internen Verzeichnissen des Auftraggebers (z.B. Telefon-, E-Mail-
Verzeichnisse, Arbeitspläne, Outlook-Kalender, Organigramme, E-Mail-Verteiler) geführt. 

5. Zutritt zu Räumlichkeiten und Flächen des Auftraggebers 
(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, haben keine 

Zutrittsrechte / -pflichten zu Räumlichkeiten des Auftraggebers. 

(2) Ausnahmen sind nur und auch nur in dem Umfang zulässig, in dem es zwingend 
erforderlich ist, um die die in der Leistungsbeschreibung/ den Leistungsbeschreibungen 
geschuldete Dienstleistung zu erbringen. 

(3) Soweit Ausnahmen nach Abs. 2 zulässig sind, sind gesonderte und auf die Dienstleistung 
begrenzte Zutrittsberechtigungen auszustellen. 

6. Visitenkarten 
Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten keine 
Visitenkarten des Auftraggebers. 

7. Weisungen 
(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten keine 
arbeitsrechtlichen Weisungen vom Auftraggeber. Sie sind nicht Arbeitnehmer des 
Auftraggebers. 

(2) Die Pflichten der Personen nach Abs. 1 ergeben sich aus der dem Auftrag zugrunde 
liegenden Leistungsbeschreibung. 

(3) Zulässig sind auftragsbezogene Hinweise zur Konkretisierung der geschuldeten Leistung, 
soweit diese Leistung abstrakt bereits in der Leistungsbeschreibung/ in möglichen weiteren 
Leistungsbeschreibungen beschrieben ist, und zur Durchführung des konkreten jeweiligen 
Auftrags. 

8. Dienst- und Urlaubsplanung 
(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, sind nicht 
Gegenstand des Urlaubsplans der Leistungseinheit des Auftraggebers, für die sie Leistungen 
erbringen. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, sind nicht als 
Abwesenheits- oder als Vakanzvertretung eines Beschäftigten des Auftraggebers 
einzusetzen. 
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Anlage 6 zum V22587-1/3011011 

(3) Soweit die Dienstleistung die Leistungserbringung des Auftraggebers absichert, ist die 
vom Auftragnehmer angekündigte Abwesenheit der Personen, die er zur Erbringung der 
Leistung einsetzt, Gegenstand der Dienstplanung des Aufraggebers. 

9. Ansprechperson 
In der Anlage 1 dieses Vertrages wird die jeweilige Ansprechperson von beiden Seiten 
(Auftraggeber und Auftragnehmer) benannt. Für die Kommunikation zwischen dem 
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind grundsätzlich die genannten Ansprechpersonen 
verantwortlich. 

10. Schulungen und Einweisungen 
(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, nehmen nicht an 
allgemeinen Schulungen teil, die für die Beschäftigten des Auftraggebers angeboten werden. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, sind in die 
konkrete Aufgabe durch den Auftragnehmer einzuweisen, damit sie ihre geschuldete 
Leistung erbringen können. Soweit es in diesem Zusammenhang die Kenntnis spezifischer 
Regelungen und Werkzeuge des Auftraggebers erforderlich ist, sind diese Personen 
einzuweisen und dürfen ggf. insoweit auch an derartigen Schulungen teilnehmen. 

11. Erfassung von Einsatzzeiten 
1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, haben ihre 
Leistungszeiten für Zwecke der Qualitäts- und Leistungskontrolle durch Leistungsnachweise 
zu dokumentieren. Ob diese Leistungsnachweise Teil der Dokumentation zwischen 
Auftragnehmer und Auftraggeber ist, ist der Teil der vertraglichen Regelungen. 
Die Dokumentation hat getrennt von der für die Beschäftigten des Auftraggebers zu erfolgen. 

(2) Die Leistungserfassung der Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der 
Leistung einsetzt, hat getrennt von der Leistungserfassung der Beschäftigten des 
Auftraggebers zu erfolgen. 

12. Krankheit und sonstige Abwesenheit 
(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, geben gegenüber 
dem Aufraggeber keine Krankmeldungen und /oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ab. 

(2) In jeglichem Fall der unvorhergesehenen Abwesenheit einer Person, die der 
Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erfolgt die Abwesenheitsmeldung über 
den Auftragnehmer an die Ansprechperson. 
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Anlage 6 zum V22587-1/3011011 

13. Interne Meetings und Besprechungen 
(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, nehmen nicht an 
allgemeinen internen Besprechungen teil. 

(2) Die Teilnahme an Besprechungen ist nur und auch nur in dem Umfang zulässig, die in 
einem konkreten Auftragsbezug stehen. Solche Besprechungen werden vom Auftraggeber 
nicht einseitig festgelegt, sondern sind ausschließlich nach Vereinbarung mit der 
Ansprechperson des Auftragnehmers zu terminieren. 

14. Leistungsmängel 
(1) Leistungsmängeln sind der vom Auftragnehmer benannten Ansprechperson mitzuteilen. 

(2) Personalgespräche mit den vom Auftragnehmer eingesetzten Personen sind unzulässig. 

15. Keine Personalentwicklung 
(1) Personalentwicklungsgespräche mit der vom Auftragnehmer beauftragten Person sind 
unzulässig. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten keine 
Arbeitszeugnisse. 

16. Keine Vergünstigungen 
(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten keine 
Vergünstigungen wie bspw. in den Kantinen, die den Beschäftigten des Auftraggebers 
vorbehalten sind. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, nehmen nicht an 
Gemeinschaftsveranstaltungen wie bspw. Betriebsfesten, Weihnachtsfeiern etc. teil. 
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